§5 des Jugendschutzgesetzes sieht vor, dass bei Tanzveranstaltungen Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person und Jugendliche ab 16 Jahren (bis 18 Jahre) ab 24.00 Uhr nur in Begleitung einer solchen Person teilnehmen dürfen. 

Personensorgeberechtigte Personen sind in der Regel die gemeinsam erziehungsberechtigten Eltern. Erziehungsbeauftragte Person ist eine Person, die von den personensorgeberechtigten Personen für einen bestimmten Anlass beauftragt wird. Eine solche Person muss mindestens 18 Jahre alt sein.

________________________________________________________________
Wir wissen, dass Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person (Mindestalter 18 Jahre) und Jugendliche ab 16 Jahren ab 24.00 Uhr ebenfalls nur in Begleitung einer solchen Person an dem Schulball teilnehmen können. (§5  Jugendschutzgesetz)
Wir werden die Einhaltung der Vorschriften bei unserer Tochter/ bei unserem Sohn
…………………………………………………………………………………….

(Name, Vorname)
Jugendliche/Jugendlicher unter
16 Jahren

□
Jugendliche/Jugendlicher   ab
16 Jahren

□
durch eigene Anwesenheit sicherstellen.

………………….., den…………..    ……………………………………….

                                                                (Name, Vorname )

durch die Anwesenheit einer von uns hierzu beauftragten Person über 18 Jahre  sicherstellen.

………………….., den…………..    ……………………………………….

                                                                (Name, Vorname )

Als von uns beauftragte Person benennen wir schon jetzt:
…………………………….                  …………………………………….

(Name, Vorname)                                        (Name, Vorname)                       

1.personensorgeberechtigte Person         2.personensorgeberechtigte Person

